
Erwerb des Eigentums an beweglichen Sachen nach § 929 S. 1 BGB 

◼ P1: Einigung, dass das Eigentum übergehen soll

◼ P2: Übergabe der Sache

◼ P3: Berechtigung zur Übereignung

Gutgläubiger Erwerb nach §§ 929 S. 1, 932 BGB 

◼ P1: Der vermeintliche Eigentümer (Veräußerer) und der Erwerber müssen sich einigen,

dass das Eigentum auf den Erwerber übergehen soll

◼ P2: Der vermeintliche Eigentümer (Veräußerer) muss den Besitz auf den Erwerber

übertragen (§ 854 Abs. 1 BGB)

◼ P3: Der Erwerber muss glauben und glauben dürfen (§ 932 Abs. 2 BGB), dass der

Veräußerer der Eigentümer der Sache ist

◼ N1: Die Sache darf nicht nach § 935 abhandengekommen sein
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